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I. Räumlicher Geltungsbereich 

1. Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3/92 "Rel- 

linghauser StraBe/Frau-Bertha-Krupp-Straße ( e h .  Sternbraue- 

rei)" erfaßt ein ca. 6,2 ha großes Gebiet im Südviertel, südlich 

des Hauptbahnhofes zwischen Freiheit/A 40 (ehem. A 430) und Stadt- 

garten/Gutenbergstraße (Gemarkung Essen, Flur 47 und 53 und 80) 

und ist durch entsprechende Signatur im Bebauungsplan eindeutig 

festgesetzt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird folgendermaßen be- 

grenzt: 

Im Norden 

- durch die nördliche Verlängerung der Bauflucht, um 25,O m, von 

der nordöstlichen Gebäudeecke des "Nordsterngebäudes", Frei- 

heit Nr. 1 und hierzu im rechten Winkel bis zum Schnitt mit 
der vorhandenen östlichen Straßenflächenbegrenzung der Frau- 

Bertha-Krupp-Straße, 

- entlang der nördlichen Verkehrsflächengrenze der Frau-Bertha- 

Krupp-Straße bis zur Stützmauer des östlichen Autobahnzubrin- 

gers der A 430/A 40), 

- entlang der Stützmauer bis unterhalb der südlichen Verkehrsflä- 

chengrenze der Autobahnabfahrt aus Richtung Westen, 

- unterhalb dieser Verkehrsflächengrenze entlang bis zum Schnitt 

mit der Fahrbahnfläche der Helbingstraße, 

- entlang dieser Fahrbahnfläche bis zum Schnitt mit der Verlänge- 

rung der Hausflucht des Gebäudes Frau-Bertha-Krupp-Straße 18, 



- durch die nördliche Grundstücksgrenze des Gebäudes Frau- 

Bertha-Krupp-Straße 18, der nördlichen Grundstücksgrenze 

Heinickestraße 31 bis zur nordwestlichen Gebaudeecke, 

- durch eine rechtwinklig zum Gebäude nach Südwest verlaufende 

Linie über die Heinickestraße hinweg bis zum Schnitt mit der 

Grundstücksgrenze der Gemeinschaftsgrundschule, 

- entlang der Grundstücksgrenze in nordwestlicher Richtung bis 

zum Schnitt mit der östlichen Geltungsbereichsgrenze. 

Im Osten durch 

- eine 6 rn parallel (nach Südosten) zur nordwestlichen Grund- 

stücksgrenze der "Schule an der Heinickestraße" verschobenen 

. Linie bis zum Schnitt mit der nordwestlichen Grundstücksgrenze 

der "Gewerblichen Schule der Stadt Essen", weiter entlang der 

Grenze bis zur Gartnerstraße. 

- die ~rundstücksgrenze der Gewerblichen Schule entlang der öst- 

lichen Straßenbegrenzungslinie der Gartnerstraße bis zur Wie- 

senstraße und 

- die nordwestliche Straßenbegrenzungslinie der Wiesenstraße, 

zwischen Gartnerstraße Nr. 11 und der Gebaudeecke Gutenberg- 

Straße Nr. 13. 

Im Süden durch 

- die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Gutenbergstraße bis 

zum Schnitt mit der verlängerten Gebäudeflucht Rolandstraße 

(Nr. 9-15). 



Im Westen durch 

- die Grenze des Flurstückes 370 (Gemarkung Essen, Flur 78) Ecke 

Rellinghauser-/Rolandstraße, 

- die östlichen Gebäudekanten der Rellinghauser Straße Nr. 22-24, 
- die Straßengrenze zwischen Juliusstraße und Rellinghauser Stra- 

ße, 
- die östlichen Gebäudekanten der Rellinghauser Straße Nr. 4-20 

und 

- die östliche Gebäudekante des "Nordsterngebaudes", Freiheit 

Nr. 1. 

2. Angrenzende Bebauungs- bzw. Durchführungspläne 

Folgende Bebauungs- bzw. Durchführungspläne grenzen an den Gel- 

tungsbereich an, bzw. werden von dem Bebauungsplan Nr. 3/92 teil- 

weise überplant: 

Im Norden 

- wird der Bebauungsplan Nr. 15/69 "U-Bahn-Westast, Innenstadt", 

- der Bebauungsplan Nr. 260 "U-Strab", 

- der Bebauungsplan Nr. 254 "Süd1 icher Bahnhof svorplatz' , 
- der Bebauungsplan Nr. 216 "Ruhrschnellweg, Teilstück: Freiheit 

bis Kaiserhofbrücke, IV. Änderung (Weiglestraße) zu Nr. 141" 

und 

- der nördliche Bereich des Bebauungsplanes Nr. 41/75 "Heinrich- 

straße/Wiesenstraße/Gärtnerstraßel' teilweise überplant. 

Im Osten 

- wird der westliche Bereich des Durchfuhrungsplanes Nr. 141 

"Ruhrschnellweg, Teilstück: Freiheit bis Kaiserhofbrücke" tlw. 

überplant, 

- wird der nordwestliche Bereich des Bebauungsplanes Nr. 41/75 
teilweise überplant und 



- zwischen Gärtnerstraße und Gutenbergstraße grenzt der Durchfüh- 

rungsplan Nr. 115 "Steinplatztl an. 

Im Süden 

- grenzt der Bebauungsplan Nr. 260 "U-Strab (Unterpflasterstra- 

ßenbahn) und Ruhrschnellweg (Mittelabschnitt)" und 

- ein Teil des Bebauungsplanes Nr. 3/69 "U-Bahn, 11. Änderung 

und Erweiterung zu Nr. 260, Bereich Stadtgarten" an. 

I m  Westen 

- wird der bis zur Juliusstraße angrenzende Bebauungsplan Nr. 

3/69 tlw. überplant. 

Angrenzend, zwischen Juliusstraße und Freiheit, wird die planungs- 

rechtliche Situation derzeit gern. 5 34 BauGB beurteilt. 

11. Erforderlichkeit der verbindlichen Bauleitplanung 

1. Beschlußlaqe 

Zur Sicherung der Bauleitplanung wurde vom Rat der Stadt am 

28.02.1990 ein allgemeiner Beschluß zur Aufstellung eines Be- 

bauungsplanes gefaßt. 

2. W a ß  der Planung 

Nach der Aufgabe der "Stern1'-Brauerei an diesem Standort und 

der anschließenden Veräußerung des Grundstückes an einen In- 

vestor faßte der Rat der Stadt den Beschluß zur Aufstellung ei- 

nes Bebauungsplanes, um nunmehr die Gelegenheit für eine städ- 

tebauliche Neuordnung dieses Bereiches zu ergreifen. 

Aufgrund der bisherigen, sowohl baulichen als auch nutzungsbe- 

dingten Struktur, bildete das Gelände der ehem. Sternbrauerei 

eine inselartige Lage innerhalb der wohn- und tertiärgeprägten 

Umgebung. Die frühere Nutzung dieses Geländes ließ direkte 



Querverbindungen vom Steinplatz zur Freiheit oder vom Aalto- 

Theater zum Bereich um die Gärtnerstraße nicht zu. 

Nicht nur aus städtebaulichen, sondern auch aus Immissions- 

schutz-Aspekten bildete diese ehemalige industrielle Nutzung 

einen Fremdkörper innerhalb der dortigen städtebaulichen Struk- 

tur. 

Als ein weiterer Problempunkt zu dieser historisch bedingten, 

atypischen, wenig attraktiven Nutzung, kam eine unzureichende 

Anbindung des Südviertels an die Innenstadt hinzu. Diese Nach- 

teile ergeben sich aus der Zäsurwirkung der A 40 (ehern. A 

430), des Hauptbahnhofgeländes, der dem Gelände der Sternbraue- 

rei nördlich vorgelagerten geschlossenen Riegelbebauung (Haus 

der Ruhrkohle) und aus der daraus resultierenden schlechten 

Fußwegeverbindung zur Innenstadt. 

Aus stadtentwicklungsplanerischer Sicht ist es daher notwen- 

dig, sowohl diesem Bereich als auch der näheren Umgebung eine 

eigene Nutzungsidentitat zu geben, basierend auf den vorhande- 

nen Nutzungsschwerpunkten Kultur (Aalto-Theater) , Tertiärnut- 
zung (Büro, Laden, Dienstleistungsgewerbe) sowie Wohnnutzung. 

Die optimale Lage des Standortes in bezug auf die verkehrliche 

Anbindung, insbesondere hinsichtlich des öffentlichen Personen- 

nahverkehrs (ÖPNV) , bildet gerade für diese Nutzungskonstella- 
tion eine ideale Voraussetzung. 

Aufbauend auf die bereits 0.g. vorhandenen Nutzungsschwerpunk- 

te sowie dem dringenden Bedarf an Tertiärflächen, einschließ- 

lich den dazugehörenden Folgenutzungen, soll ein Nutzungskon- 

zept entwickelt werden, das die vorhandenen Nutzungen arron- 

diert, diesem Standort eine attkaktive Identität verschafft und 

die heutige, vorhandene Zäsur zwischen Innenstadt und Südvier- 

tel abbaut. 



3. Städtebauliche Situation 

3.1 HISTORIE 

Der Planbereich liegt im Südviertel der Innenstadt. Auf der 

früher überwiegend landwirtschaftlich genutzten Fläche wurde 

etwa um 1860 ein Friedhof im Bereich der jetzigen A 40 

(ehern. A 430), südlich des Bahnhof svorplatzes eingerichtet. 

Später, 1870, wurde erstmals entlang der Rellinghauser Stra- 

ße ein Gebäudekomplex der Aktienbrauerei errichtet. Diese Ge- 

bäude der Aktienbrauerei wurden im Laufe der Jahre erwei- 

tert. 

An der Stelle der heutigen RAG-Hauptverwaltung, an der Frau- 

Bertha-Krupp-Straße, befand sich bis zum 2. Weltkrieg das 

Verwaltungsgebäude des 1893 gegründeten "Rheinisch-Westfali- 

schen-Kohlensyndikats" und das Kreishaus. Das derzeitige Ge- 

bäude wurde in seiner jetzigen Form unter Einbeziehung von 
Teilen des Vorgängerbaus zwischen 1949 und 1952 errichtet. 

Seit 1969 ist das Gebäude Sitz der Hauptverwaltung der Ruhr- 

kohle AG. 

Auch die Standorte der Schule an der Heinickestraße und der 

gewerblichen Schule "Gartnerstraße" sind historisch begrün- 

det. Dort befand sich früher die Helmholtz-Realschule und 

das Helmholtz-Gymnasium. Bei den angrenzenden Wohnnutzungen 

handelt es sich sowohl im Bereich Steinplatz / Wiesenstraße, 
als auch im Bereich zwischen Rellinghauser Straße und 

Huyssenallee um seit der Jahrhundertwende gewachsene Struktu- 

ren, die mit Einrichtungen des tertiären Gewerbes durch- 

mischt sind. 

Die Trennwirkung des Gebietes vom Kernbereich der Innenstadt 

wurde deutlich verstärkt durch die Erstellung der A 430-Ver- 
kehrstrasse im Jahre 1970 und der damit verbundenen Absied- 
lung des damals an der Freiheit gelegenen Krupp'schen 

Friedhofes. 



3.2 GESAMTSITUATION 

Lage 

Nach der Aufgabe der "Sternu-Brauerei und der anschlieBenden 

Veräußerung des Geländes an einen Investor wurde die gesamte 

Baumasse abgerissen und das Grundstück für eine neue Bebau- 

ung aufbereitet. 

Es handelt sich hierbei aufgrund der citynahen Lage und der 

unmittelbaren Nähe zum Verkehrsknotenpunkt A 40 (ehem. 

A 430)/Hauptbahnhof sowie dem optimalen ÖPNV-Anschluß um ein 

hochwertiges Grundstück, das bislang, bezogen auf die im Nah- 

bereich hoch verdichtete Tertiärnutzung, unter Wert genutzt 

wurde. Südlich von diesem tertiären Nutzungsschwerpunkt gren- 

zen Wohngebiete an, die überwiegend im Erdgeschoßbereich mit 

gewerblichen Nutzungen durchsetzt sind. 

Durch die künftige Nutzung dieses Planbereiches als Dienst- 

leistungszentrum werden Synergieeffekte auf die umliegenden 

Geschäftsnutzungen sowie Qualitätsverbesserungen und eine 

allgemeine A t t r a k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g  für das gesamte Südvier- 

tel erwartet. 

Die für die Beurteilung der derzeitigen Gesamtsituation er- 

forderlichen Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Der neu geplante Dienstleistungs-Standort, der sich aus dem 

Grundstück der ehem. Sternbrauerei und dem Grundstück des 

überplanten, nördlich vorgelagerten Verwaltungskomplexes so- 

wie aus den derzeit unbebauten Freiflächen östlich der Gärt- 

nerstraße zusammensetzt, bietet die Chance, dem geplanten Ge- 

bäudekomplex eine repräsentative Signifikanz zu geben. Durch 

die Ergänzung der dominanten Hochhaussilhouette soll eine 

Identifikation mit der Ruhrmetropole Essen angestrebt wer- 

den. Im Westen des Planbereichs konzentrieren sich bereits 

die bestehenden Verwaltungen verschiedener Essener Großfir- 

men . 










































































































































